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Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren in der Stadt Alsdorf

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1975 (GV. NW. S. 594/SGV. NW. 2023) und
der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom
21.10.1969 (GV. NW. S. 712/SGV. NW. 610) und den zu diesen Gesetzen ergangenen
Änderungen hat der Rat der Stadt Alsdorf in seiner Sitzung am 03. 11.1981 folgende
Satzung beschlossen: 

§ 1

Für die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Alsdorf werden Gebühren nach Maßgabe
dieser Satzung erhoben und zwar:

A  Gebühren für Grabstätten (Grabnutzungsrechte)
     Grabnutzungsrechte Sargreihengräber

1. Überlassung eines Reihengrabes
auf 25 Jahre Ruhefrist   1.031,00 €

2. Überlassung eines Reihengrabes für
Kinder im Alter bis zu 5 Jahren
auf 15 Jahre Ruhefrist             282,00 €

3. Überlassung eines Reihengrabes anonym
auf 25 Jahre Ruhefrist            1.065,00 €

4. Überlassung eines Reihengrabes 
ohne gärtnerische Gestaltung
auf 25 Jahre Ruhefrist   1.231,00 €

5. Überlassung einer Bestattungsstelle
für Früh-/ Fehlgeburten 
auf 5 Jahre Ruhefrist              50,00 €

       Grabnutzungsrechte Sargwahlgräber

6. Überlassung eines Wahlgrabes
auf 25 Jahre Ruhefrist je sich im
Wahlgrab befindende Grabstelle           1.778,00 €

Verlängerung des Grabnutzungsrechtes
je Grabstelle je Jahr der Verlängerung                 71,00 €

Grabnutzungsrechte Urnenreihengräber
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7. Überlassung eines Urnenreihengrabes 
(Erdgrab) auf 15 Jahre Ruhefrist           397,00 €

8. Überlassung eines Urnenreihengrabes
(Erdgrab anonym) auf 15 Jahre Ruhefrist        571,00 €

9. Überlassung einer Urnenbeisetzungsstelle
(Stele) auf 15 Jahre Ruhefrist         514,00 €

10. Überlassung eines Urnenrasenreihengrabes
ohne gärtnerische Gestaltung auf 15 Jahre
Ruhefrist          697,00 €

Grabnutzungsrechte Urnenwahlgräber

11. Überlassung eines Urnenwahlgrabes
(Erdgrab) auf 15 Jahre Ruhefrist           897,00 €

Verlängerung des Grabnutzungsrechtes
hierzu je Urne  je Jahr               60,00 €

12. Überlassung einer Urnenbeisetzungsstelle
(Stele Doppelkammer - 2 Urnen) 
auf 15 Jahre Ruhefrist     1.028,00 €

Verlängerung des Grabnutzungsrechtes 
hierzu je Urne  je Jahr               34,00 €

13. Aschestreuung          430,00 €

B   Bestattungsgebühren

in einem Sargreihengrab, auch anonym          119,00 €    
Kinder bis zu 5 Jahren                          47,00 €   
in einem Sargwahlgrab        119,00 €
Früh-/Fehlgeburten             44,00 €      

           
in einem Urnenreihengrab
Erdbestattung              68,00 € 
Urnenstele                52,00 €

in einem Urnenwahlgrab
Erdbestattung              68,00 €
Doppelkammerstele                     52,00 €    
Urnenbestattung im Sargwahlgrab     143,00 €    
Aschestreuung                           130,00 €
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C   Gebühren für Ausgrabungen

Ausgrabungen Sarg    529,00 €   
      Ausgrabung Urne     126,00 €   

Versand von Urnen    143,00 €        
       

Für Arbeiten, die im Zusammenhang mit der
Ausgrabung zusätzlich erforderlich werden, 
werden die zutreffenden Gebühren dieser Satzung 
besonders erhoben.         Selbstkosten

Für Arbeiten, die im Zusammenhang mit Ausgrabungen erforderlich werden und für
die besondere Gebührensätze in dieser Satzung nicht festgesetzt sind, werden die
Selbstkosten der Stadt mit dem Zuschlag einer Verwaltungsgebühr von 5 v. H. der
Selbstkosten, mindestens aber 2,56 € berechnet.

Der Transport der Leiche von einem Friedhof zu einem anderen wird durch die
Stadt Alsdorf nicht übernommen.

Verzichtet der Nutzungsberechtigte auf sein Nutzungsrecht an einer Urnenkammer
oder an einem Urnengrab, so kann die jeweilige Gebühr für nicht in Anspruch
genommene Nutzungsjahre auf Antrag erstattet werden. 

D    Gebühren für die Erteilung der Genehmigung zur Errichtung von Anlagen

1. Für Grabmale                   72,00 €
2. Für Einfassungen             72,00 €
3. Beschriftung der Urnenstelen-Abdeckung          23,00 €
4. Zweitgenehmigungsaufschlag (Zuschlag bei

separater Genehmigung von Grabmal und
Einfassung)             29,00 €

5. Genehmigung der vorzeitigen Einebnung  143,00 €
6. Sondergenehmigungen         Selbstkosten

Für Arbeiten, die durch den Antrag auf die vorzeitige Einebnung eines Grabes (vor
Ablauf der Ruhefrist) erforderlich werden und für die besondere Gebührensätze in
dieser Satzung nicht vorgesehen sind, werden die Selbstkosten der Stadt berechnet. 

§ 2
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(1) Zur Zahlung der Gebühr ist verpflichtet,
1. wer als Angehörige/r der/des Verstorbenen bestattungspflichtig nach dem

Bestattungsgesetz NRW vom 17. Juni 2003 ( GV NRW S. 313/SGV NRW
2177)  in der jeweils geltenden Fassung ist,

2. wer sie durch eine vor der Stadt Alsdorf abgegebenen oder ihr mitgeteilten
Erklärung übernommen hat, 

3. wer die Benutzung des Friedhofes und/oder seiner Einrichtungen beantragt
hat oder derjenige, in dessen Auftrag diese benutzt werden.

(2) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Die Ausschlagung des Erbes befreit nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der
entstandenen Friedhofsgebühr.

(4) Die Gebühren sind fällig und zahlbar innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheides.

§ 3

Diese Satzung tritt am 01.01.1982 in Kraft.


